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Halliſche
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ſchen Buchthandlung, Breite-
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und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

v 127. Halle, Dienstag den 5. Juni
Hierzu eine Beilage.
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Deutſchland.
Halle, d. 4. Juni.

Das Wahlgeſetz vom 30. Mai.
Das Wahlgeſetz vom 30. Mai iſt erſchienen. Es beruht

vollſtandig auf den Grundſatzen, die wir in dieſen Blättern vor
einiger Zeit angegeben haben. Unſere Anſicht über dieſe Grund-
ſätze haben wir rückhaltlos ausgeſprochen. Der Vollſtandigkeit
wegen werden wir den Leſern einige Aufſatze über daſſelbe hoch-
wichtige Thema aus andern Blattern mittheilen. Zunachſt legen
wir einen Aufſatz aus der Parlaments- Correſpondenz vor. Jn
demſelben heißt es: „Da es ſchon ſeit einigen Wochen bekannt
war, daß das Miniſterium eine ſolche Verordnung ergehen zu
laſſen beabſichtigte, nach welchem zwar Niemand ſeines Stimm-
rechts beraubt wird, aber die ſämmtlichen Urwahler je nach der
Steuerlaſt in drei Abtheilungen getheilt werden und eine jede
dieſer Abtheilungen ihre Wahlmänner fur ſich wahlt, ſo hielt

es ein gewiſſer Theil unſerer Tagespreſſe fur ſeine Pflicht ſchon
im Voraus gegen das Princip dieſes inmittelſt in die Oeffent
lichkeit getretenen Geſetzes das ſchwere und leichte Geſchutz de
mokratiſcher Sophiſtereien ſpielen zu laſſen und mit geſchickter
und ungeſchickter Hand glänzende freilich in der Luft zerplatzende

Dabei verſteht es ſich denn von
ſelbſt, daß es bei dieſen Angriffen weniger auf die Bekampfung
des Princips, als vielmehr auf die ſeiner angeblichen Schopfer,
das Miniſterium Brandenburg-Manteuffel, abgeſehen iſt, welches
ja das ſchwere Verbrechen begangen, den wild daher brauſenden
Freiheitsſtrom des März in das Bett der Ordnung und des
Geſetzes zu leiten, allwo er nicht mehr Saat und Felder ver-
ſanden, ſondern befruchten und beleben ſoll. Einem ſolchen
geharniſchten Streiten gegen das Miniſterium begegnen wir in
einem „das Wahlgeſetz“ überſchriebenen Artikel der Nr. 20 des
Ruppiner Volksblattes.

Das Miniſterium ſagt er, habe die Anſicht, die Reichen
müßten mehr Recht haben, als die Armen, denn ſie gäben mehr
zum Unterhalt des Staates. Das ſei aber dummes Zeug es
ſei zwar richtig, daß der Reiche mehr geben muüſſe, aber er habe
auch mehr Schutz als der Arme noöthig, weil er mehr beſitze

nun ſei die Pflicht, den Schutz zu gewähren, die allge

meine Wehrpflicht, eine gleichmäßige. Der arme Soldat
leiſte mehr, als er nöthig habe deshalb müſſe auch der Reiche
gleichſam zur Entſchädigung fur den größeren Schutz, den er
genießet, mehr zum Unterhalt des Staates beitragen und könne
auf Vorzüge und beſondere Rechte nach dem Sprüchwort: „Eine
Hand waſcht die andere keine Anſpruche machen. Wir
wollen dem Herrn Volksbeglücker zunächſt einmal durch ein
Gleichniß antworten:

Es wohnen ihrer drei in einem Hauſe. Der Eine, welcher
3 Zimmer inne hat, giebt zur Unterhaltung des Hauſes jährlich
3 Thlr. der Zweite, welcher nur 2 Zimmer bewohnt, 1 Thlr.
und der Dritte, der ſich mit einer einzigen Stube begnügt, gar
nichts. Jetzt ſoll ein Neubau vorgenommen werden. Da bricht
zwiſchen den Dreien Streit über die Art des Baues aus. Der
Betrag der künftigen Unterhaltungskoſten richtet ſich naturlich
darnach, ob der Bau ſo oder anders, ob maſſiv oder von Fach
werk ausgeführt wird. Nun meint der, welcher den groößten
Beitrag zahlen muß: Da meine Taſche am meiſten in Anſpruch
genommen wird, ſo will ich auch bei der Feſtſtellung des Planes
fur den kunftigen Bau mehr zu ſagen haben als Jhr Andern:
und der Zweite beanſprucht aus gleichem Grunde wieder eine
gewichtvollere Stimme als der Dritte. Dieſer erwidert ihnen
Jch kann Euch kein größeres Stimmrecht zugeſtehen, denn ich
leiſte fur unſer gemeinſchaftliches Haus eben ſo viel wie Jhr.
Denkt Euch nur einmal, es kamen die Feinde und wollten daſ-
ſelbe zerſtoören, mußte ich mich nicht mit Euch vor die Thür
ſtellen und zur Vertheidigung unſeres Beſitzes das Leben ein-
ſetzen. Da Jhr nun von dieſem Beſitze mehr habt, als ich, ſo
gewaähre ich Euch dadurch, daß ich mit Euch gemeinſchaftlich
kämpfe, auch mehr, und dies gleicht ſich doch mindeſtens mit
den Koſten aus, die Jhr zur Erhaltung des Hauſes aufwenden
müßt. Und die beiden Andern entgegneten: Freund, das
kann nichts entſcheiden. Brennt der Feind das Haus nieder,
dann ſind wir alle Drei ohne Obdach und in ganz gleicher Lage.
Dir leiſtet Deine kleinere Wohnung ebenſoviel und iſt Dir ganz
gleich viel werth, wie uns die größere; Du haſt Dein Weib
und Dein Kind eben ſo lieb, wie wir die unſrigen. Deshalb
nimmſt Du Dein Schwerdt und wehrſt den Feind vom Hauſe
ab. Und was erwiderte der Dritte? Wir wiſſen es nicht
vielleicht giebt uns der Herr Volksbeglücker eine Antwort darauf.



Beleuchten wir nun ſeine Argumentation etwas naher:
„Der Reiche hat mehr Schutz als der Arme noööthig, weil

er mehr beſitzt.“ Jſt es dem Herrn Verfaſſer wirklich Ernſt
mit dieſer Behauptung? Glaubt er nicht, daß dem armen
Büdner ſeine Huütte und ſeine Kuh eben ſo viel gelte als wie
dem reichen Gutsbeſitzer ſein Schloß und ſeine Heerden Glaubt
er nicht, daß es für Beide gleich ſchmerzlich iſt, ihr Eigenthum,
mag es noch ſo klein oder ſo groß ſein, zu verlieren? Wir be-
haupten, daß die Lage des Armen, wenn ihm ſein kleiner, müh-
ſam errungener Beſitz genommen wird, eine unglucklichere iſt,
als die des Reichen, der ſeine Schätze einbuüßt. Dieſer hat ſich
durch ſein Vermögen in der Jugend mannichfache nuützliche Kennt-
niſſe aneignen kounnen und dadurch die Mittel in Handen, ſich
auf die verſchiedenſte Weiſe wieder Erwerb zu verſchaffen. Er
kann als Schreiber, Verwalter, Rechnungsführer, Buchhal-
ter c. ſein Brod finden. Wie ſteht es aber mit dem Armen,
der nichts hat, als ſeinen geſunden Körper, und vielleicht auch
dieſen nicht? Jſt keine Gelegenheit zu der einzigen Arbeit, die
er zu leiſten vermag, vorhanden, ſo muß er verhungern. Und
ferner, beſitzt der Arme nicht Weib und Kind, die geſchützt
werden müſſen Oder meint der Herr Volksbeglücker, der Ar-
me liebe ſeine Familie weniger, als der Reiche? Wir unſerer-
ſeits werden faſt in Verſuchung gefuhrt, im Allgemeinen das
Gegentheil zu behaupten. V noch einmal der Ar-
me bedarf, wenn nicht einen groößeren, gewiß einen gleichen
Schutz, wie der Reiche. „Zwar haben wir eine allgemeine
Wehrpflicht“ fährt der Verfaſſer fort, „zwar muß Jeder-
mann als Soldat ſein Leben in die Schanze ſchlagen, aber
wenn man meint, wir alle müßten das unſertwegen allein
thun, ſo hat man Unrecht. Alle ſchützen wir unſer Leben,
aber auch unſer Gut.“ Alſo, die allgemeine Wehrpflicht
ſoll eingeführt ſein zum Schutze unſeres Lebens und unſerer
Guter. Der Verfaſſer ſcheint vergeſſen zu haben, wann dies
herrliche Jnſtitut in's Leben getreten iſt, ſonſt konnte er wohl
den Zweck deſſelben nicht ſo völlig verkennen. Weiß er wirk-
lich nicht, daß es die Zeiten der Schmach und Erniedrigung
unſeres Vaterlandes waren, denen es ſeine Entſtehung ver-
dankt? Nicht zum Schutze ihres Lebens und ihrer Guter er-
griffen unſere Vater die Waffen; fur die Unabhangigkeit, Frei-
heit und die Ehre Deutſchlands und Preußens zogen und zie-
hen unſere Wehrmaänner noch heut in den Kampf. Raubzuüge
und Plunderungskriege, in denen es ſich nur um die Wahrung
des Eigenthums handelt, werden in Europa ſeit dem Mittelal-
ter, Gottlob, nicht mehr geführt. Jetzt ſtreiten die Völker um
andere und höhere Guüter, und bei dem Schutze oder der Er-
ringung dieſer hat der Arme, wie der Reiche, ein gleiches Jn-
tereſſe, denn ſie kommen ihnen Allen gleichmaßig zu Statten.
Deshalb iſt die Behauptung, der arme Soldat leiſte mehr, als
der Reiche, er leiſte mehr, als er nöthig habe, eine unrichtige.

Sind nun die beiden Vorderſätze, auf welche der Verfaſſer
ſein Raiſonnement gebaut hat naämlich, daß der Reiche mehr
Schutz bedürfe, als der Arme, und daß die allgemeine Wehr-
pflicht den Zweck, dem Eigenthum Schutz zu gewahren, habe

ohne Halt, ſo ſturzt auch das ganze Gebäude ſeiner Schluß-
folge zuſammen, und es iſt mithin durch ſeine Argumentation
das Klaſſenprincip bei den Wahlen nicht widerlegt.

Die zweite Aenderung, welche die neue Verordnung ge-
gen das Wahlgeſetz v. 6. Decbr. v. J. getroffen hat, enthält
der K. 21, welcher vorſchreibt: „die Wahlen erfolgen abthei-
lungsweiſe durch Stimmgebung zu Protokoll.“ Es tritt alſo
an Stelle der geheimen Stimmgebung durch geſchriebene Stimm-
zettel die öffentliche durch Ausſprechung des Namens an den
Protokollführer. Jene geheime Stimmgebung ſteht in der That
im Widerſpruch mit der von der öffentlichen Meinung fur alle

Zweige des Staatslebens geforderten Oeffentlichkeit. Heutiges
Tages muß Jeder, der politiſche Rechte üben will, auch den
Muth haben, ſeine Stimme vernehmen zu laſſen und ſeine
Handlungen zu vertreten.

Wir zweifeln nicht daran, daß die große Mehrzahl des
Preußiſchen Volks die Zweckmäßigkeit beider Aenderungen des
Wahlmodus würdigen und anerkennen wird. Dagegen durfte
ſich eine lebhafte Meinungsverſchiedenheit daruber kund geben,
ob dieſe wichtigen Aenderungen ſo dringend waren, daß ſie
ohne Zuſtimmung der Kammern eingeführt werden durften,
ob der Art. 105. der Verfaſſungs Urkunde vom 5. Decbr. v.
J. berechtigt, Aenderungen der Wahlgeſetze auf dieſem außer-
ordentlichen Wege eintreten zu laſſen.

Wenn wir uns in einem feſten conſtitutionellen Staats-
leben bereits bewegten, wenn die Volksvertreter auf die Ver-
faſſung verpflichtet wurden und ſich innerhalb der Schranken
derſelben hielten, ſo wurden wir dieſe Frage verneinen. Aber
die Sachlage iſt anders. Der Abgeordnete Kinckel und Andere
erklärten unverhüllt, daß ſie die demokratiſche Republik in un-
ſerem Staate einzufuühren beabſichtigten, daß ſie mit Hülfe der
rohen Menge dies Ziel zu erreichen hofften, daß die entgegen-
ſtehenden Exiſtenzen und Rechte von ihnen bekampft werden
wurden. Dieſelben Maänner, welche eben in der zweiten Kam-
mer ſolche Anſichten ausſprachen, ſind jetzt als Haäupter des
Aufſtandes im ſüdweſtlichen Deutſchland fur deren Verwirk-
lichung in eifrigſter Thatigkeit, nachdem ihre anarchiſchen Er-
hebungen im engern Vaterlande ſcheiterten. Kundgebungen
ſolcher Art von Volksvertretern, von Mitgliedern der legisla-
tiviſchen Körperſchaften des Staates ſtellen deſſen Fortbeſtehen
in Frage Wahlen ſolcher Maänner widerſtreiten den weſentlich-
ſten Anforderungen unſeres öffentlichen Lebens. Die Staats-
regierung dürfte ſich ihnen gegenüber der ernſten Erwägung
nicht entziehen, ob es nicht durch die höchſten Jntereſſen des
Landes, durch die Anforderungen der Mehrzahl und des beſſe-
ren Theiles im Volke geboten ſei, in dieſer exceptionellen Lage
von dem Artikel 105 der Verfaſſungs- Urkunde einen Gebrauch
zu machen, der in der geſicherten Entwickelung des conſtitutio-
nellen Lebens allerdings ausgeſchloſſen bleiben mußte. Es hat
dieſe große Verantwortlichteit auf ſich genommen, und als auf-
richtige Freunde des conſtitutionellen Königthumes glauben wir
dieſen ſchweren Schritt als durch die außerordentliche Lage un-
ſeres Staats motivirt anerkennen zu müſſen. Moöge bald die
beſſere Zukunft beginnen, wo von der freien Macht des offent
lichen Geiſtes, durch die eigene Einſicht und Vaterlandsliebe
der Volksvertreter auf der richtigen Bahn gehalten, der ihr
gebührende Antheil an der Geſetzgebung und an der Leitung
der Angelegenheiten des Staats unverkümmert gehandhabt wer-
den kann.

Frankfurt a. M., d. 31. Mai. Von Seiten der
Kanzlei der deutſchen Reichsverſammlung geht uns nachſtehende
»Aufforderungsée zur Veroffentlichung zu: Die conſtitui-
rende deutſche Nationalverſammlung hat in ihrer heutigen Sitzung
beſchloſſen, ihre nachſte Sitzung in Stuttgart abzuhalten. Jn
Folge dieſes Beſchluſſes werden die abweſenden Mitglieder der
Verſammlung ſo wie die Stellvertreter der ausgeſchiedenen De-
putirten hiermit aufgefordert, am 4. Juni in Stuttgart ſich
einzufinden und beim Einweiſungsbureau: Hotel Marquard,
auf Grund ihres Legitimationsnachweiſes ſich einzeichnen zu laſ
ſen. Frankfurt, d. 30. Mai 1849. Der Geſammtvorſtand
der deutſchen Nationalverſammlung. Die Präſidenten
Löwe. Eiſenſtuck. Die Schriftführer: Fetzer. Reinſtein.

Rösler.“ (Fr. O.-P.-A. Ztg.)Das Bureau der nach Stuttgart auswandernden National-
Verſammlung hat bereits Hand angelegt, um den geſtern ge



faßten Beſchluß zur Ausführung zu bringen. Wie man aber
vernimmt, geſchieht es mit ſchwerem Herzen und allerdings
iſt es eine troſtloſe Arbeit fur das Bureau, der Nationalver-
ſammlung ihr Grab vorzubereiten. Es, mag namentlich für
Löwe aus Calbe, der nach Reh's ehrenhaftem Rucktritt den
Vorſitz zu übernehmen hatte, kein frohes Gefühl ſein, einen Be-
ſchluß zur Ausführung zu bringen, den er im Club bekampft

hatte. (O. 3.)Frankfurt a. M., d. 1. Juni. Das Bureau der
Reichsverſammlung hat geſtern dem evangeliſch- lutheriſchen Ge
meinde- und Kirchenvorſtand die Schluſſel der Paulskirche un
ter Begleitung eines freundlichen Dankſchreibens zurückgegeben.
Es werden nun dieſe Raume bis zur Eröffnung des neuen
Reichstages leer ſtehen, wofern es überhaupt bei der verfaſ-
ſungsmäßigen Beſtimmung bleibt, daß dieſer ſeinen Sitz in
Frankfurt nehmen wird.

Seit acht Tagen zu einer Beſprechung mit dem Reichsmi
niſterium eingeladen, hatten ſich geſtern die Bevollmächtigten
der verfaſſungsfreundlichen Staaten zu Abhaltung derſelben ein
gefunden. Allein ſtatt irgend einer Perſon des Reichsminiſte-
riums trafen die Verſammelten ein an Herrn v. Sternenfels,
den k. wurttemb. Geſandten bei der Centralgewalt, gerichtetes
Schreiben folgenden Jnhalts: Bei der geſtrigen Beſchlußfaſſung,
„ſo“ dem Reichsminiſterium erſt heute mitgetheilt worden, und
bei den übrigen eingetretenen Umſtänden“ (2) halte das Reichs
miniſterium dafür, daß die Bevollmächtigten ſich heute unbe-
fangener beſprechen durften, wenn ſie allein blieben. „Weshalb
ich um Entſchuldigung bitte, wenn ich heute nicht unter Jhnen
erſcheine. Frankfurt a. M., d. 31. Mai 1849. Gez. Dr.
Gravell.“ Die Bevollmachtigten, unter dem Miniſterium Ga-
gern an ſolche Formen nicht gewoöhnt, gingen ohne Beſprechung

auseinander. (DO. 3.)Frankfurt a. M., d. 1. Juni. Nachſtehende offi-
cielle Antwort wird uns zur Veroffentlichung nachträglich mit
etheilt:in An den königl. preußiſchen interimiſtiſchen Bevollmächtigten,

Herrn Legationsrath v. Kamptz dahier.
Auf die dem Reichsverweſer heute mitgetheilten telegraphiſchen Depe-

ſchen von Berlin vom 18. und 23 d. M. habe ich von Seiner kaiſerlichen
Hobeit den ausdrücklichen Befehl erhalten zu erwidern: daß
Se. kaiſ. Hoheit der Reichsverweſer wie bekannt, längſt entſchloſſen iſt,
das ihm anvertraute Amt niederzulegen, daß Er aber bei der Be
ſtimmung des Zeitpunktes, wann dieſes geſchehen werde,
lediglich das Jntereſſe Deutſchlands conſultiren und kei-
ner Macht der Erde das Recht zugeſtehe, Jhn von dem Jhm
anvertrauten Poſten zu verdrängen.“

Frankfurt, den 24. Mai 1849.
Der Reichsminiſter des Jnnern: (gez.) Gravell.

[Die O. P. A. Ztg., aus welcher obige Mittheilung ent
nommen, enthält in ihrer folgenden Nummer vom 2. Juni in
Bezug darauf Folgendes

Von dem Reichsminiſter des Jnnern geht uns folgende Erklä-
rung zur Veröffentlichung zu: „Jn Nr. 128 und 1289 der „O. P. A. Z.“
ſind zwei Actenſtücke, welche telegraphiſche Mittheilungen zwiſchen dem
Herrn Reichsverweſer und der königl. preußiſchen Regierung enthalten, un
befugter und unberufener Weiſe veröffentlicht worden, und das letztere mit
einer Einleitung, welche der Deutung Raum giebt als ob dieſe Bekannt
machung auf amtlichen Wege veranlaßt worden ſei. Das Reichsminiſte
rium findet ſich deshalb bewogen zur öffentlichen Kenntniß zu bringen,
daß dieſe Nachrichten der Zeitung ohne ſein Vorwiſſen zugegangen find,
und daß wegen des Bruches der Amtsverſchwiegenheit, ohne welchen davon
keine Abſchriften hätten genommen werden können, die nöhige Unterſuchung
derfügt worden iſt. Frankfurt, den 2. Juni 1849. Dr. Grävell.“

Die Redaktion der O.P.A.Ztg. bemerkt hierzu:
Die bezüglichen Artikel ſind uns aus dem Reichsminiſterium zur

Veröffentlichung zugeſandt worden. Von unſerer Seite iſt durchaus
nichts zur Veranlaſſung jener Veröffentlichung geſchehen.]

Frankfurt a. M., d. 2. Juni. Die ruückſtändigen
württembergiſchen und badiſchen Poſten ſind uns heute auf

zurückzuweiſen.
gebenen Erklärung unſere heiligſte Pflichterfüllung, beſonders da wir uns
bewußt find, daß der Saame der Zwietracht und des Verderbens in un

Vaterland.“ (Folgen die Unterſchriften.)

dem durch die Abſperrung der badiſchen Grenze gebotenen Um
wege über Bayern zugegangen. Wie aus den neueſten Nach
richten aus Würtremberg hervorgeht, haben ſich die Be
fürchtungen, welche man auf Grund der Reutlinger Volksver
ſammlung vor dem Ausbruch einer revolutionären Bewegung
hatte, nicht verwirklicht; es läßt ſich vielmehr mit Gewißheit
annehmen, daß das Miniſterium Romer, geſtützt auf die große
Majorität des Volks, nach wie vor jedem exceſſiven Andrang
einer ungeſtümen Fraction mit gewohnter Feſtigkeit entgegen
treten und denſelben mit Erfolg bekämpfen wird. Jn Baden
haben ſich die Zuſtande ſeit unſern letzten Berichten im We-
ſentlichen nicht verandert, doch ſcheint der Wunſch auf eine bal
dige Erlöſung von den gegenwartigen Verhältniſſen in demſel-
ben Maße gewachſen zu ſein, als die Ausſicht auf eine ſolche
Erlöſung naher ruckt.

Stuttgart, d. 31. Mai. Am Pfingſtmontag wurden
in mehreren württembergiſchen Staädten, ſo in Oberndorf,
Ellwangen, Wehingen u. a. Volksverſammlungen abge
halten. Das Hauptthema bildete überall die gegenwärtige Dif
ferenz zwiſchen dem Miniſterium und der radicalen Partei, und
die Beſchlußfaſſungen waren faſt dieſelben, wie die auf der
Reutlinger Volksverſammlung. Jn Oberndorf erklärte man
gerade heraus, daß, wenn das Miniſterium die Reutlinger Be
ſchlüſſe nicht annehmen wolle, nichts übrig bliebe, als zu den
Waffen zu greifen. Jm Gegenſatz zu dieſen dem Miniſterium
feindlichen Demonſtrationen ſind aus vielen anderen Städten
des Königreichs Zuſtimmungsadreſſen zu der Proclamation des
Miniſteriums eingelaufen, aus denen hervorgeht, daß die Re
gierung noöthigenfalls die gehörige Unterſtützung erhalten wird,
um den maßloſen Anforderungen einer ſelbſtſuchtigen Partei
entgegenzutreten.

Ein Miniſterialerlaß an die Oberämter verweiſt dieſe
auf die deutſche Reichsverfaſſung und das Volksbewaffnungs-
geſetz, wonach bewaffnet auf Volksverſammlungen zu er
ſcheinen verboten iſt.

Die Unteroffiziere und Soldaten des vierten wurttembergi
ſchen Jnfanterieregiments erlaſſen in der „Darmſt. Zeitung“
folgende Erklärung:

Aus Veranlaſſung der über uns in jetziger ſturmbewegten Zeit aus
geſtreuten Verleumdung, als ſetzen wir Mißtrauen in unſere Führer und

wollen in Folge deſſen gegen die in Baden ausgebrochene Jnſurrection
nicht einſchreiten, ſehen wir uns, die Unteroffiziere und Solda-
ten des königlich württembergiſchen vierten Jnfanterie-
regiments verpflichtet, dieſe falſchen Verdächtigungen mit Jndignation

Wir erkennen in dieſer unſerer der Oeffentlichkeit über

ſern Reihen noch keinen Boden gefunden hat. Sollten etwa einige aus
unſerer Mitte den Umtrieben und Einflüſterungen der Umſturzpartei Raum
gegeben haben ſo ſind dies nur bedauernswerthe Schwächlinge. Ueber-

haupt ſind wir von der Ueberzeugung und dem Bewußtſein geleitet, daß
die von den Regierungen und dem deutſchen Volke anerkannte Central-

gewalt uns nie als Mittel zu ungerechten Zwecken gebrauchen wird. Wir
erkennen in den nothwendigen Tugenden des Militärs, nämlich des Ge-
horſams der Treue und des Muthes, keine Blindheit, ſondern das Be
dürfniß eines geordneten Zuſtandes. Auch find uns die Abſichten der an

ſcheinend Reichsverfaſſungsdürſtenden nur zu bekannt, als daß wir ihnen
mit Vertrauen entgegenkommen könnten. Sollte aber die Struve'ſche
Partei vermeinen, wir wollen auch aus ihrem unſauberen Becher trinken,
ſo hat ſie vielleicht noch Gelegenheit, ſich vom Gegentheil zu überzeugen.
Unſer Aller Wahlſpruch ſei und bleibe: Alles mit Gott für Fürſt und

Darmſtadt, d. 31. Mai. Nach den uns im Laufe des
heutigen Tages gewordenen Mittheilungen hat ſich die Lage der
Dinge an der badiſchen Grenze wenig geändert, und ſcheinen

keine beſonderen Bewegungen weder dies noch jenſeits vorge
kommen zu ſein. Aus Fürth ſollen die Jnſurgenten abgezogen
ſein, desgleichen aus Hirſchhorn und Virnheim, wo ſie Tags
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vorher erſchienen ſind und ſich dann wahrſcheinlich den in Hems-
bach Kampfenden anſchloſſen. Die bereits erwähnte, zuerſt
über Birkenau eingebrochene Kolonne hat ſich, von unſeren
Truppen gedrangt und verfolgt, vor und in Fuürth zertheilt
und haben ſich 500 Mann derſelben nach Erbach gewendet,
um, wie man meint, in ſüdoſtlicher Richtung wieder nach Ba-
den zurückzukehren. Der Verſuch, den Odenwald zu inſurgiren
und Wehrhafte zum Zuzug zu preſſen, hat keinen Erfolg gehabt.
Um die noördlichen und nordweſtlichen Ausgangspunkte des Oden-
waldes zu verlegen und einer etwaigen Jnvaſion auch auf die-
ſen Seiten mit entſchiedener Kraft zu begegnen, ſind bereits
geſtern Abend großh. heſſiſche und heute naſſauiſche Truppen
in der Richtung von Reinheim und Lindenfels abgegangen.
Die Truppenſendungen von Frankfurt nach dem Hauptquartier
paſſirten in langen Eiſenbahnzugen den ganzen Tag hindurch
und noch in der Nacht an unſerer Stadt vorüber Waffen aller
Gattungen außer den geſtern genannten Mecklenburgern und
Naſſauern auch Bayern. Aus Worms wurde heute der Reſt
der Beſatzung zuruckgezogen, jedoch Bereitſchaft getroffen, no-
thigenfalls alſogleich wieder zurückzukehren. Am ſpäten Abend
wurde uns Mittheilung, daß ſich heute die neuangekommenen
Mecklenburger, ſo wie das 4. Regiment mit dem Feinde be-
ſchäftigen doch ſchienen ſich die Vorgange lediglich auf Vorpoſten
neckereien zu beſchränken. Die Verluſtliſte vom vorigen Tage
belief ſich auf 7 Todte, beide Offiziere mitgerechnet, und 30
Verwundete, welche zum Theil hierher gebracht worden ſind.
Der gewiß erhebliche Verluſt der Badenſer laßt ſich noch nicht
naher beſtimmen.

Eine weitere Mittheilung bringt uns folgende Specialitaten:
Von dem am 30. bei Birkenau eingefallenen 1200 bis 1500
badiſchen treuloſen Soldaten wurden 613 Unteroffiziere und Ge
meine mit S groößtentheils ganz neu ernannten Offizieren deſ-
ſelben Nachmittags bei Furth abgeſchnitten. Dieſe lagerten
Nachts in Hiltersklingen im Freien und kamen unter Anfuhrung
des Dr. v. Löhr aus Worms, als Civilkommiſſaär, am 31. um
7 Uhr Morgens in Erbach an. Sie wurden einquartiert, als-
bald aber wieder alarmirt (weil ein badiſcher Oragoner von
Furth her mit der Nachricht kam, ſie ſeien verloren) und zwi-
ſchen 8 und 9 Uhr gegen die badiſche Grenze zu abgefuhrt.
Vermuthlich haben ſie durch Beerfelden die badiſche Grenze
wieder erreicht.
aus Bayern zu ihnen ſtoßen würden. Die badiſchen Soldaten
waren ſehr niedergeſchlagen und mißmuthig; einige Offiziere
ſagten, daß die Hälfte ihrer Leute marode ſei, und ſie ſich
ſchon für gefangen hielten. Ja, manche Soldaten erklarten ſich
wegen des Eides, daß ſie noch dem Großherzog Treue geſchwo
ren hatten, und man ſah, wie ſehr die verſchiedene Eidesleiſtung
ihr Gewiſſen belaäſtigte. Mehrere haben öffentlich ihre Sache
verflucht, und einige in ihren Quartieren ſogar geweint.

Den 1. Juni. Wie uns eben berichtet wird, haben die
badenſchen Truppen in jüngſter Nacht Weinheim und die
ganze dieſſeitige Neckarlinie, aus Furcht eines Angriffs von
unſerer Seite, ſchnell und gänzlich geräumt. Unſere Vorpoſten
wurden vorgeſchoben. Ein Theil der mecklenburgiſchen Truppen
iſt heute an den Rhein bei Lampertheim dirigirt worden, um
das jenſeitige Ufer ſicher zu ſtellen. Jm Laufe des geſtrigen
Tages wurde ein badenſcher Munitionswagen und außerdem
noch viele Beuteſtucke eingebracht. (Darmſt. Ztg.)

Karlsruhe, d. 31. Mai. Das Organſchuſſes wirft heute die Maske ab. C d e
zöſiſche Nation fordert dieſelbe zur Hülfe c. auf.

Der in einigen Blättern verbreiteten Nachricht daß Ar
nold Ruge von der badiſchen Regierung mit einem diplomati

Hr. v. Löhr hatte mit Truppen geprahlt, die

ſchen Auftrage betraut worden ſei, können wir direkt widerſpre
chen. r iſt auf eigne Fauſt nach Paris gereiſt.

Jn Raſtatt ſcheinen die Soldaten der Jnfanterie nach
und nach zur Disciplin zurückzukehren, die Artilleriſten aber
nicht. Von früheren Offizieren ſind nur noch wenige da; in
einigen Tagen werden auch dieſe fort ſein. Unter einer ſolchen
Leitung des Kriegsminiſteriums kann kein Offizier bleiben. Die
Wiedereinſetzung des Großherzogs, aller Beamten und Offiziere,
ſo wie Auflöſung und Neubildung des badiſchen Heeres erwar-
tet man, weil man die Nothwendigkeit einſieht. Auch haben
unſere Soldaten genug, ſie haben hinreichend gratis gegeſſen
und getrunken, nun wollen ſie in Urlaub, in ihre Heimath. Die
Wahlen zur conſtituirenden Verſammlung werden unter einem
Terrorismus betrieben, deſſen man nicht einmal eine frühere
Regierung in dieſem Maße zu beſchuldigen wagte. Wird die
Sache nicht früher unterdrückt, ſo kann man die Proclamirung
der ſocialen Republik mit Sicherheit von der Verſammlung er-

warten. (Deutſche Ztg.)Mannheim d. 29. Mai Geſtern hielten die Mitglie-
der des Vollziehungs Ausſchuſſes Brentano und Eichfeld Heer-
ſchau über die hier verſammelte bewaffnete Macht. Es ſtanden
circa 5600 Mann unter dem Gewehr. Nachmittags wurde auf
dem Exercirplatz das „Verbrüderungs- Feſt von Soldaten und
Bürgerwehr abgehalten und wir hatten da Gelegenheit, die
verſchiedenen Corps und ihre Führer in nächſter Nahe zu mu-
ſtern. Dragoner bildeten die Spitze des Zuges, hinter ihnen
das 3. und 4. Jnfanterie- Regiment und die Artillerie. Dann
kamen die Turner in Leinwandjacken mit breiten Gurteln, aus
denen Aexte, kurze Säabel oder Piſtolen hervorragten. Den Tur-
nern folgien die Arbeiter mit einer ungeheuer großen rothen
Fahne, welche in goldgeſtickten Buchſtaben die Jnſchrift fuhrte:
»Fur Freiheit und Recht! Robert Blum!“ Die demokratiſchen
Frauen und Jungfrauen Mannheims haben dieſe blutfarbige
Fahne dem Arbeiterverein geſchenkt! Daß man bereits ange-
fangen hak, das Tragen der Jacobinerfahne bei den Arbeitern
und den Freiſchaaren zu dulden, iſt bezeichnend genug. Den
Arbeitern folgte die Burgerwehr, und das ſchone, regelmäßig
uniformirte Corps der Schützen ſchloß den Zug. Sigel iſt ein
junger Menſch von 21 Jahren, hat ein milchweißes, jungferliches
Cadettengeſichtchen und kaum erſt den Flaum am Kinn. Wie
muß es einem Veteranen, wie Oberſt Eichrodt, der hier als
Commandant des vierten Jnfanterie- Regiments zuruückgeblieben,
zu Muth ſein, von einem bartloſen jungen Menſchen, der erſt
wenige Monate die Militärſchule verlaſſen, ſich befehlen laſſen
zu müſſen! Mit dem „Verbrüderungsfeſt“ war auch eine Mahl-
zeit von Bier, Brod und Käſe verbunden. Aber die Anſtal-
ten waren zur Bewirthung ſo ſchlecht getroffen, daß ſtatt der
gehofften Froöhlichkeit bald ein allgemeines Murren laut wurde.
Tauſende gingen unerquickt und unzufrieden nach Hauſe. Abends
kam die Willich'ſche Freiſchaar aus Beſançcon an. Die meiſt
ſehr kräftig und wohlgenahrt ausſehenden jungen Blouſenman-
ner ſangen republicaniſche Lieder mit ſchonen friſchen Stimmen.
Jhre Fahne iſt noch die dreifarbige mit einem goldenen Kreuz.
Bei ihrem Auszuge von Beſançon war dieſe Freiſchaar über
200 Kopfe ſtart und iſt jetzt auf 80 herabgeſunken. Heute
Morgen iſt dieſes Frei-Corps nach der Rheinpfalz abmarſchirt.

(Deutſche Ztg.)
München den 30. Mai. Jn Folge einer geſtern auf

Grund neueſter öſterreichiſcher und preußiſcher Depeſchen ſtatt
gehabten Staatsraths Sitzung ward beſchloſſen das Einſchrei
ten gegen die Pfalz nur von öſterreichiſch-bairiſcher Seite
zu veranlaſſen und die preußiſcher Hülfe nicht in Anſpruch
zu nehmen.

nach Frankfurt und Berlin abgegangen.
Noch geſtern Abend ſind in Folge deſſen Couriere

Heute von 11 Uhr
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Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags fand die 21. Sitzung der
Abgeordneten Kammer ſtatt. Freiherr v. Lerchenfeld
interpellirte das Miniſterium über den Stand der berliner Kon
ferenzen. Miniſter v. d. Pfordten erklart: Von bairiſcher
Seite habe eine Unterbrechung der Konferenzen nicht ſtattge-
funden eben ſtehe man am erſten Schritt zu einem entſcheiden
den Reſultate; er habe geſtern Abend Nachrichten aus Berlin
erhalten über die Reſultate der Konferenzen würden nachſter
Tage der Kammer Vorlagen gemacht werden. Baiern ſei
gegen jede übermäßige Centraliſation und gegen alle
nivellirende Gleichmacherei, alſo, da die Jnſtruktion
des bairiſchen Geſandten auf die Erklärung der Regierung vom
23. April und deren Kammervorlagen lauten, fur Bundes-
direkt orium.

Aus Thüringen, den 1. Jan. Jn Eiſenach war
mehrere Tage ſehr bedeutende Einquartirung, wobei man nicht
das Geringſte von irgend einer Reibung zwiſchen den Bürgern
und ihren militairiſchen Gäſten horte. Wohl hoörte ich aber
ſelbſt das Concert, welches das Militair am Pfingſtfeſte in dem
Lokal der Erholungsgeſellſchaft gab, ſowie ein Standchen, wel-
ches von ihm der Herzogin von Orleans und ihren beiden Prin-
zen gebracht wurde. Auch ſonſt herrſcht die allerruhigſte Stim
mung bei uns, und auch der Verfaſſungsentwurf von Preußen,
Sachſen und Hannover iſt mehr mit Freude als mit Schrecken
aufgenommen worden. Jedenfalls, glaube ich, haben die thü
ringiſchen Regierungen einen Widerſtand von der Bevolkerung
ihrer Länder durch den Beitritt zu jener Verfaſſung nicht zu
fürchten es müßte denn ſein, daß die ſüddeutſche Revolution
wie ein Contagium ſich weiter und bis zu unſern Grenzen ver
breitete. Nur Staatsrath v. Wydenbrugt in Weimar ſoll per-
ſönlich ſeine Entſchließung dahin ausgeſprochen haben, nicht im
Staatsdienſte zu bleiben, wenn nicht die Verfaſſung der Reichs-
verſammlung, und ſei es auch durch Einſetzung eines beſondern
Parlaments fur die 28 Regierungen, erhalten wurde. Alle
Beſonnenen im Lande loben den Abgeordneten Frank, daß er den
Landtag dazu vermocht, die Amneſtirungsfrage, welche
bejahend und im unbeſchrankteſten Umfange entſchieden, noch-
mals zu berathen.

Aus Nordſchleswig, d. 30. Mai. Bei Friedericia
iſt die ſchleswig holſteiniſche Armee fortwährend mit dem Auf-
werfen neuer Schanzen beſchaftigt und von Zeit zu Zeit wird
bombardirt. Nach Angabe der daäniſchen Gefangenen wäre die
Feſtung, welche der däniſche General Bülow mit 6 Bataillo-
nen vertheidigt, ſchon längſt vom Feinde geraumt oder überge-
hen worden, wenn die Reichstruppen ſie angegriffen hatten
ſelbige aber den Jnſurgenten zu überliefern, halten die Daänen
fur ſchmählich. Uebrigens erſcheinen die Bauern aus der Um-
gegend, namentlich von dem durch die Danen niedergebrannten
Dorfe Gudſö und andern hart mitgenommenen Dorfern haufig
im Lager vor Friedericia, um milde Beiträge zu ſammeln, die
ihnen denn auch theilnehmend geſpendet werden. Zufolge dieſer
und anderer humanen Zuüge unſerer Armee befreunden ſich die
jutiſchen Landesbewohner immer mehr mit den bei ihnen ſo arg
verſchrieenen Schleswig Holſteinern und lernen tagtäglich deut
licher einſehen daß die Jnſel-Daänen es ſchlimmer mit ihnen
gemeint haben, als wir.
den Bauern erhält und die Furcht der letzteren macht mehr und
mehr einer entgegenkommenden Freundlichkeit Platz. Uebrigens
iſt von Friedericig nichts weiter zu berichten, als daß nur Wei-
ber und Kinder von dort nach Fühnen transportirt, den an-
geſeſſenen mannlichen Einwohnern aber nicht geſtattet worden,
die Feſtung zu verlaſſen. Vom Norden nichts.

Lager vor Fridericia, d. 27. Mai. Seit einigen
Tagen ruhen die Feindſeligkeiten ganz.

f

iſt geblieben auch ſoll der tapfere Held General Major

Unſere Armee bezahlt, was ſie von H

Brünn, d. 26. Mai. Jn Mahren und Schleſien längs
der ganzen Ausdehnung Galiziens ſind ruſſiſche Truppen auf
geſtellt, ſelbſt gegenuber der Bukowina und Siebenbürgen, doch

bei keiner Kolonne iſt noch, uübereinſtimmenden Berichten zufolge,
von einer aggreſſiven Bewegung die Rede. Jn Hradiſch, von
wo aus in den letzten Tagen bereits ProviantVorraäthe nach
Ungariſch Brod vorausgeſendet worden, macht man ſich nicht
auf ein längeres Verweilen der Ruſſen gefaßt, vielmehr ſollen
daſelbſt alle Vorkehrungen getroffen worden ſein, um heute
nach Ungariſch-Brod abzumarſchiren. Der Landes Kommiſſar
Graf Attems wird dieſe Kolonne begleiten. Demgemaß durfte
die ruſſiſche Armee vornamlich zur Beſetzung Galiziens und
Schleſiens verwendet werden um einen Durchbruch des Fein-
des in dieſe Länder abzuwehren. Aus Galizien ſelbſt hört man
dieſe Anſicht vielfach beſtätigen, denn an mehreren Punkten
ſind die Ourchzuge der Truppen bereits beendet, ohne daß dieſe
an einen Weiteraufbruch aus ihren Stationen zu denken ſchie-
nen, vielmehr ſind in Lemberg beſondere ruſſiſche Gensdarmen
und beſondere ruſſiſche Beamte, die dem dortigen Stadt Kom-
33 und dem Ober-Poſtamte zugewieſen ſind, aufgeſtellt
worden.

Wien, d. 31. Mai. Der Feldzeugmeiſter Baron
Welden iſt des Oberbefehls der oöſterreichiſch- un-
gariſchen Armee enthoben und kehrt als Gouverneur nach
Wien zurück. An ſeine Stelle tritt FeldmarſchallLieute-
nant Haynau. Der Grund dieſer Abberufung ſoll in Ge
ſundheitsrückſichten zu ſuchen ſein eine andere Verſion ſagt,
daß Baron Welden ſich mit dem ruſſiſchen Heerführer nicht
habe verſtandigen können.

Das „Fremdenblatt“ bringt folgende neueſte Nachrichten
aus Ungarn: „Der Fall Ofens wurde zunachſt durch ange
legte Minen, welche mehrere Walle in die Höhe hoben ſo wie
durch den von einem heftigen Winde angefachten Brand, bewirkt.
Die Kaiſerlichen Truppen kampften mit wahrem Löwenmuthe
und ließen die vertheidigten Poſitionen zugleich mit ihrem Le-
ben. Der erſt kürzlich ernannte Oberſt Allnoch von Ceccopieri

entztin Folge der erhaltenen Wunden bereits geſtorben in. Bl

Beſatzung wurde von den erbitterten Siegern nicht niederge
macht, ſondern kriegsgefangen nach Debreczin geführt, und zwar
2200 Soldaten und 80 Offiziere. Jn der Feſtung haben die
Magyaren 83 Geſchütze, worunter 3 vernagelte, 1400 Centner
Pulver, 2000 Centner Salpeter und 14,000 Gewehre erbeutet.
An der Kettenbrücke wurden durch die Exploſion der Mine 5
gußeiſerne Tragebalken beſchädigt, die aber bald wieder herge-
ſtellt waren, ſo daß die Brucke jetzt der allgemeinen Communi-
kation übergeben iſt. Anfangs ſah ſich Goörgey genoöthigt, die
Brücke zu ſperren, weil von der Erbitterung der Peſther gegen
die Ofener bedauerliche Exceſſe zu befurchten ſtanden. Die Ma-
gyaren haben in Ofen zwei Stunden geplundert, jedoch nur ge-
wiſſe vorher bezeichnete Häuſer, darunter die Königliche Burg.
Die debrecziner Regierung macht bereits Anſtalten, nach Peſth
zu uüberſiedeln, wo ſie dieſe Woche eintreffen ſoll.“

Eben eingehenden verläßlichen Berichten aus Ruma, dem
auptquartier des Banus von Kroatien, vom 25 zufolge,

hatte derſelbe ſeine offenſiven Operationen gegen die Magyaren
bereits und zwar mit einigem Erfolg begonnen. Die Magyaren
wurden aus Kaminicz mit Verluſt geworfen, Pulas beſetzt und
ihnen auf ihrer Flucht 2 Kanonen abgenommen. Die Bewe-
gungen der Magyaren waren bei dieſen erſten Angriffen der
Südarmee ſehr ſchwankend, und alle Anzeigen berechtigen zu
der Erwartung, daß groößere Operationen Schlag auf Schlag
folgen werden.



e. Jtalien.
Paris d. 30. Mai. Privatbriefe aus Rom vom 23. Mai

melden, daß der Waffenſtillſtandsvertrag zwiſchen den franzöſi
ſchen Expeditionstruppen und den Römern auf zehn Tage ver-
längert worden ſei.

Frankreich.
Paris, d. 39. Mai. Das algieriſche Blatt, der „Akbar,“

vom 22. Mai, meldet, daß Emil von Girardin und Heinrich
von Orleans (Herzog von Aumale) in Algier die meiſten Stim-
men haben. Ferdinand Barrot und die anderen ehemaligen
Deputirten der Kolonie ſtehen tief unter dieſen Beiden. Jm
Marne-Departement iſt Prinz Joinville durchgefallen.

Aus Toulon liegen Berichte vom 26. Mai vor. Sie be-
ſtäätigen das Eintreffen wichtiger Depeſchen aus Rom fur das
Miniſterium, das aber im „Moniteur“ noch nichts davon mit-
getheilt hat. Dieſe Depeſchen wurden vom Narval“ nach
Toulon gebracht und waren ſehr dringlich. Der „Toulonnais“
vom 27. Mai ſpricht ſich hierüber folgendermaßen aus „Die
römiſche Conſtituante hat die Leſſepsſchen Vorſchlage verworfen.
Indeſſen läßt Alles vorausſetzen, daß der Waffenſtillſtandsver-
trag, der mit dem 25. Mai ablauft, erneuert wird da Leſſeps
neue Verhaltungsbefehle von Paris abwartet. Die Geruchte
von Erneuerung der Angriffe gegen Rom ſind alle voreilig. Bei
Abfahrt des „Narval“ hieß es im Gegentheil Oudinot habe
beim öſterreichiſchen General von Aſpern gegen das Vorrucken
auf Rom Proteſtation eingelegt. Die Neapolitaner verhalten
ſich ruhig.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 30. Mai. Die Times melden, daß der

Graf Montemolin (Don Carlos' alteſter Sohn) nachſtens eine
Englanderin, Miß Horſey, in England heirathen werde. Der
Gr. Montemolin erhält von der Königin von Spanien fur ſich
und ſeine künftige Gattin eine Abfindungsſumme, entſagt
aber dafür den Anſprüchen ſeiner etwanigen Nachkommen auf
den ſpaniſchen Thron.

Das 18te Stück der Geſetz-Sammlung, welches heute ausgegeben
wird enthält unter

Nr. 3128. den Allerhöchſten Erlaß vom 9. März d. J., betreffend die
den Gemeinden Breitenworbis, Haynrode und Neuſtadt in
Bezug auf den chauſſeemäßigen Ausbau der erſten Meile der
Straße zwiſchen Breitenworbis und Mackerode von Breiten
worbis aus bewilligten fiskaliſchen Vorrechte ferner

„„3129. vom 4. Mai d. J. betreffend die Beſtätigung des von der
oſtpreußiſchen Landſchaft gefaften Beſchluſſes wegen Aufnah
me bäuerlicher Grundſtücke in den landſchaftlichen Kredit
Verband und

„„3130. den Allerhöchſten Erlaß vom 11. ejd. betreffend die Geneh
migung des von dem fiebenten General Landtage der ſchlefi
ſchen Landſchaft gefaßten Beſchluſſes wegen Beleihung des
von dem Kredit Verbande bisher ausgeſchloſſenen ländlichen
Grundeigenthums mit „„Reuen ſchlefiſchen Pfandbriefen
nebſt dem demſelben angeſchloſſenen Regulative.

Berlin, den 3. Juni 1849.
Geſetz-Sammlungs-Debits-Comtoir.

Heute wird auch das 19te Geſetz-Sammlungsſtück ausgegeben,
ſolches enthält unter

Nr. 3131. Die Verordnung über die Wahl der Abgeordneten zur zwei
ten Kammer, vom 30. Mai d. J. und

„„3132. Die Verordnung von demſelben Tage über den Termin zur
Wahl für die zweite Kammer und die Einberufung beider
Kammern.

Berlän, den 3. Juni 1849.
Debits-Comtoir der Geſetz-Sammlung.

KunſtNachricht.
Mittwoch den 6. Juni: Verſammlung der Singakademie

im freundlichſt bewilligten Saale des Logenge-
bäudes Abends 6 Uhr. Geubt wird:

Laucia Sion und der 42ſte Pſalm von Mendels-
ſohn-Bartholdy.

Da die Aufführung des Concerts für die Cholerawaiſen in
kurzer Zeit bevorſteht, ſo wird um zahlreichen Beſuch dringend

gebeten. Rob. Franz.
Getreidepreiſe.

(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)
Halle, den 2. Juni.

Weizen 2 99 A bis 24 2 6Roggen e 295 m 18Gerſte 2 23 9 2 26 3Hafer e 15 2 17 6Magdeburg, den 2. Juni. Nach Wispeln.)

Weizen 45 51 Gerſte 20 24Roggen S 26 Hafer 13 17Quedlinburg den 30. Mai. (Nachz Wispelu.)

Weizen 42 50 Gerſte 20 22Roggen 22 28 Hafer 15 16Raffinirtes Rüböl, der Centner 15--15
Rüböl der Centner 14-142
Leinöl, der Centner 11

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 3. Juni Abends 6 Uhr am Unterpegel 5 Zuß 8 Zoll.
am 4. Juni Morgens, 6 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 8 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 2. Juni 18 Zoll unter 0.

Fremdenlliſte.
Angekommene Fremde vom 3. bis 4. Juni.

m Kronprinzen Hr. Offizier v. Wolff a. Saarlouis. Hr. Ritter
gutsbeſ. Marchall a. Königsberg. Hr. Lieut. v. Bredow a. Berlin.
Die Hrrn. Kaufl. Thielmann a. Montjoie, Bollmann a. Braun
ſchweig Kühne a. Magdeburg Metzner a. Berlin, Eggert a. Köln,
Schaller a. Bremen Hübner u. Niemann a. Köthen.

Stadt Zürich: Hr. Graf v. d. Schulenburg a. Altenhauſen. Hr.
Lieut. v. Wuthenau a. Haldensleben. Hr. Geh. Ober Rechn. Rath
Brömel a. Potsdam. Hr. Superint. Thieme a. Liebenwerda. Die
Hrrn. Kaufl. Laacke a. Pforzheim, Albrecht a. Leipzig Kilian a.
Köln, Gumpertz u. Roſenthal a. Berlin, Tiebel a. Magdeburg,
Krüger a. Halberſtadt.

Goldnen Ring: Hr. Oberſtlieut. v. Pflug a. Naumburg. Hr. Lieut.
v. Reichmann a. Berlin. Hr. Architekt Krahmer a. Lucka. Hr.
Cand. Jäger a. Magdeburg. Hr. Kaufm. Schaumburg a. Leipzig.

Engliſcher Hof: Die Hrrnu. Kaufl. Stolze a. Bremen, v. Hees a.
Geiſenheim, Böttcher a. Magdeburg. Hr. Baron v. Röttger a. Dres
den. Hr. Partik. Guillion a. Paris.

Stadt Hamburg Die Hrrnu. Kaufl. Nietzel a. Magdeburg Ewe a.
Wernigerode Friedrich a. Dresden Heinert a. München Schmidt
a. Frankfurt. Hr. Geh. Reg. Rath v. Gehrhardt a. Münſter. Hr.
Partik. Tümpel a. Mainz. Hr. Fabrik. Voigt a. Dresden.

Schwarzen Bär: Hr. Kaufm. Kretſchmann, Hr. Goldſchmidt Kretſch
mann u. Hr. Mechan. Langhammer a. Leipzig. Hr. Dr. med. Erley
a. Runderoth. Hr. Privatgel. Wandel a. Berlin.

Goldne Kugel Die Hrru. Kaufl. Teichmann a. Deſſau, Meyer a.
Berlin. Die Hrrnu. Oekon. Hebeſtreit a. Meisdorf, Pondius a. Sim-
mern. Hr. Arzt Wernicke a. Hamburg.

Zur Eiſenbahn: Die Hrru. Kaufl. Weillen a. Nürnberg, Wacker u.
Schmiedeberg a. Hamburg, Kittel a. Dresden, Schneider a. Leipzig.
Hr. Hauptm. v. Glöckner a. Berlin. Hr. Prof. Strack a. Bremen.
Hr. OAmtm. Witzleben a. Gersbach. Hr. Partik. Grund m. Gem.
a. Hamburg. Hr. Aſſeſſor Morgenroth a. Berlin.



m a 3

Bekanntmachungen.
Es ſoll das den Koſſath Knöfel'ſchen

Eheleuten zu Oeſte gehörige Wohnhaus,
Kabeln und Zubehör Nr. 4 Oeſte und
4 Morgen Wandelacker Oeſter Flur nach
der bis zum Termine in unſerer Regiſtra
tur einzuſehenden Taxe auf 553 ab-
geſchatzt, auf

den 12. September d. J. von Vormit-
mittags 10 Uhr ab

an hieſiger Gerichtsſtelle in nothwendiger
Subhaſtation verkauft werden, was Kauf-
luſtigen bekannt gemacht wird.

Gerbſtedt, den 26. Mai 1849.
Königl. Kreisgerichtscommiſſion.

Bekanntmachung.
Die zu Oberthau bei Schkeuditz be

legene Mahl, Oel und Schneidemuühle
ſoll einzeln oder mit dazu gehörigen Aeckern,
beſtehend aus 110 Berliner Scheffel Aus-
ſaat und 18 Acker Wieſe, auch dem reſp.
Jnventario, in dem

am 16. Juni 1849 Vormittags
10 Uhr

anberaumten Termine meiſtbietend verkauft

werden.
einzuſehen.

Der Rechtsanwalt Wilke zu Halle a/S.

Obſt- Verpachtung. Den 13. Juni
Vormittags 10 Uhr ſoll auf dem Ritter-
gute Kleinlauchſtädt der diesjährige
Ertrag an ſüßen und ſauren Kirſchen,
Aepfeln, Birnen und Pflaumen mit Vor-
behalt des Zuſchlags meiſtbietend unter den
frühern Bedingungen verpachtet werden.

Freiwilliger Mühlen- u. Feld-
gruttdſtücks- Verkauf oder Ver-
pachtung. Ein zwiſchen Weißenfels
und Lützen vortheilhaft gelegenes Waſ-
ſermühlengrundſtuck, beſtehend in
überſetztem Wohnhauſe, Wirthſchaftsge-
bauden 2 Mahlgangen und ſonſtigem Zu-
behoör, wozu fünf und ein halbes
Viertellandes Feld gehoören, iſt
mit vollſtändiger und guter Erndte, ehe-
möglichſt aus freier Hand, billig und mit
wenig Anzahlung zu verkaufen oder zu
verpachten und kann die Uebergabe ſofort
erfolgen. Nähere Auskunft hierüber er-
theilt der Auctions-Commiſſar A. Rind-
fleiſch in Merſeburg, Altenburg Nr.
785.

Lebende Trappen kauft zu den
höchſten Preiſen der Kaufmann Moritz
Richter in Leipzig, Barfußg. Nr. 10,
und können ſolche in Halle abgegeben
werden bei G. Silber.

Verkaufsbedingungen ſind vorher

7

Große Auetion von Pferden in Magdeburg.
Donnerstag den 7. Juni c. Vormitt. 10 Uhr

werde ich im Gaſthofe zur Sonne vor dem Su-
denburger Thore in Magdeburg, wegen Been-
ſche eines auswärtigen Fuhr-Entrepriſe-Ge-

ä

30 Stuck ſtarke kräftige Arbeitspferde
meiſtbietend gegen gleich baare Bezahlung ver-

kaufen. P. Kaeſebier,Auctions-Commiſſarius.

v eJ Anerhbieten. S52 Um denjenigen Künſtlern und Jnhabern von Muſeen oder Mena-S
Zgerien nutzlich zu ſein, welche auf unſere Petri-Paul- Meſſe Schaulokale auf S
zuſtellen entſchloſſen ſind, erbietet ſich der Unterzeichnete, nach dem vielfach aus S
Dgeſprochenen Wunſche Mehrerer, der Einrichtung größerer Städte auch hier ſicht
Zu erfreuen, mit Vergnügen zur beſten und billigſten Beſorgung dieſer An
gelegenheit, nach Erlegung eines verhaltnißmaäßigen Handgeldes, welches bei
oder Zahlung wieder in Anrechnung gebracht wird. E

Naumburg, den 30. Mai 1849. Franz Littfas,
Buchdruckereibeſitzer u. Buchhandler. S

h e ä ä Mühlen- Verkauf.
Veranderungshalber bin ich geſonnen,

Freiwilliger Backhaus- Verkauf
in Merſeburg. Familienverhältniſſe
halber iſt ein in hieſiger Stadt und in der
Nähe des Marktes gelegenes, im beſten
baulichen Zuſtande befindliches maſſives
Backhaus,
ſammt allem uübrigen Zubehoör befindlich
ſind und die Backerprofeſſion höchſt ſchwung-
haft betrieben wird, mit ſämmtlichen Back-
gerathſchaften c. ehemoöglichſt freiwillig und
preiswürdig zu verkaufen und kann ſofort
oder zum 1. Juli e. übergeben werden.
Nähere Auskunft hierüber ertheilt der Pri-
vat-Secret. u. Commiſſion. A. Rind-
fleiſch in Merſeburg, Altenburg Nr.
785.

d el

Bekanntmachung.
Die der Commune Spickendorf ge-

hörige diesjährigen Sußkirſchen auf der
Chauſſee ſollen

Mittwoch den 13. Juni Nachmittags
2 Uhr

im hieſigen Gaſthofe meiſtbietend verpach-
tet werden.

Spickendorf, den 4. Juni 1849.
Der Schulze Brauer.

Sollte bei der jetzt ſchnell um ſich grei-
fenden Krankheit eine Aufwärterin gebraucht
werden, ſo iſt eine ſolche ſogleich zu be
kommen auf dem kleinen Schlamm Nr. 967.

meine neu erbaute Bockwindmuhle mit
zwei Mahlgangen nebſt Wohnhaus und

Zubehoör, in einer der ſchönſten Lage, aus
worin 3 heizbare Stuben c. freier Hand zu verkaufen.

können ſich bei mir melden.
Großkorbetha, den 4. Juni 1849.

Eduard Herold.
Kirſchen- Verpachtung.

Die zu dem Schulgute Hechendorf
bei Wiehe gehörigen Suß- und Sauerkir-
ſchen ſollen den 9. Juni 1849 Vormittags
10 Uhr oöffentlich an den Meiſtbietenden
verpachtet werden. Die Bedingungen wer-
den im Termine bekannt gemacht.

Hechendorf, den 1. Juni 1849.

Kaufliebhaber

H. Stapf.
Mehrere Land und Stadtwirthſchafte

rinnen und eine, die auch die Erziehung
der Kinder ubernimmt, eine gewandte La-
dendemoiſelle, mehrere erfahrene Koööchinnen
und andere ordentliche Mädchen können
geehrten Herrſchaften zum 1. Juli noch
nachgewieſen werden durch Frau Fleckin-
ger, gr. Klausſtr. Nr. 895.

Jn meinem Geſchäft kann noch ein jun-
ger Mann aus guter Familie ſofort als
Lehrling plazirt werden.

C. Kramm.



mit dem Fahrtenſtempel zu verſehen.

III
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Thüringiſche Eiſenbahn.
werden hierdurch eingeladen

5 75-77e Donnerstags den 28. Juni d. J. Vormittags 8 UhrW 2e zu der unter Zuſtimmung des Verwaltungs-Rathes im Saale des
Bürgergartens bei Merſeburg anberaumten ordentlichen General-Verſamm-
lung einfinden, auch die etwa zu ſtellenden beſonderen Antrage, nach 9. 30 des Sta
tuts ſpäteſtens 8 Tage vor der GeneralVerſammlung an den Vorſitzenden der Di-
rection ſchriftlich einreichen zu wollen.

Als Gegenſtände der Berathung reſp. Beſchlußnahme werden von uns vorge-
bracht werden

1) der Verwaltungsbericht fur das Jahr 1848,
2) der Bau der Weißenfels- Leipziger Zweigbahn,
3) die Abänderungen des Statuts, und event.
4) die Entlaſſung und Wahl der Mitglieder des Verwaltungsraths.

Berechtigt in der Verſammlung zu erſcheinen ſind nach K. 26 und 27 des Statuts
diejenigen Herren Actionaire, welche ſich als Jnhaber von fünf oder mehr Actien
ausweiſen und dieſelben zu dieſem Zweck entweder bei unſerer Hauptkaſſe (ohne Di-
videndenſcheine) unter Ueberreichung einer Deſignation niederlegen, oder beim Eintritt
in die GeneralVerſammlung vorzeigen.

Statt der Actien ſollen jedoch auch Dopoſitenſcheine, welche von öffentlichen
IJnſtituten reſp. Behörden auf Hinterlegung von Thuüringiſchen Eiſenbahn Actien aus
geſtellt ſind zum Erſcheinen in der GeneralVerſammlung als gültig anerkannt werden.

Zur Vertretung abweſender Actionaire (9. 28 des Statuts) ſind einfache mit
Namensunterſchrift und Siegel der letzteren verſehenen Vollmachten ausreichend.

Zur Erzielung der freien Fahrt ſind ſowohl die von unſerer Hauptkaſſe und von
den betreffenden Jnſtituten reſp. Behörden über die Niederlegung von Actien ausge-
fertigten Depoſitenſcheine als auch die Actien ſelbſt, nachdem ſie von dem Einnehmer
der Abgangs- Station gezählt und in ein Packet eingeſiegelt ſind, von dem letztern

Erfurt, den 1. Juni 1854 JDie Direction der Thüringiſchen Eiſenbahn- Geſellſchaft.
Einem verehrlichen Publikum erlaube ich mir ergebenſt an-

zuzeigen, daß ich nächſte Mittwoch meine Gartenwirthſchaft
zu eröffnen gedenke, wozu ich höflich einlade.

Halle, am A. Juni 1I84A9. Guckenberger.

V n eS e A. vi s O. SBerlin. den 1. Juni 1849.
Auf meine entsendeten Circulaire vom 8. Mai bezugnehmend, beehre ich

mich zu benachrichtigen, dass die Eröffnung des

Haupt Verschleiss- und Versendungs
T Comptoir“s7 meiner Erzeugnisse Sauf hiesigem Platze, Spandauerstrasse Nr. 72, unweit der Post, vom
heutigen Tage ab unter meiner persönlichen Leitung erfolgt ist und ersucheg
S höflichst, nunmehr sämmtliche Correspondenz, Gelder ete. nur
S hierher zu adressiren, indem von meiner Tarnowitzer Fabrik ausge
S Keinerlei Verkehr mit den P. T. auswärtigen Geschäftsfreunden statt-
S inden wird, und alle mich und meine Unternehmungen betreffenden Mitthei-
lungen mur von hier aus ihre Erledigung finden können.

S Achtungsvoll und ergebenst 53J. T. Goldberger.

Neue Madjes-Heringe, ſehr ſchön, empfing die 2te Sen-
dung und ſtellt die billigſten Preiſe die Heringshandlung

Die geehrten Actionaire der Thüringiſchen Eiſenbahn- Geſellſchaft

G 8 Monaten.
S

Obſt- Verpachtung.
Die diesjährigen Obſtnutzungen des

Rittergutes Grotzweiſſand und des
Vorwerkes Gahrendorf ſollen Mittwoch
den 13. Juni um 11 Uhr auf dem Rit-
tergute Großweiſſand unter den in
dem Termine bekannt zu machenden Be
dingungen an den Meiſtbietenden verpach-
tet werden. Vorlaäufig wird nur bemerkt,
daß der Zuſchlag unter den drei Beſtbie-
tenden vorbehalten bleibt, und daß nach
ertheiltem Zuſchlage der dritte Theil der
Pachtſumme angezahlt werden muß.

Cattune zu außßerordent.

lich billigen Preiſen in den neue-
ſten Muſtern bei M. Cohn, alte Poſt.

Zwei neumelkende Ziegen ſtehen zu ver-
kaufen am zweiten Saalberg Nr. 1900.

Friſcher Kalk den 5. Mai in der Kirch
ner'ſchen Ziegelei am Klausthor.

Jn meinem Saal-Pavillon
auf der Rabeninſel Dienstag den 5. Juni
erſtes Concert. Anfang Nachmittags 4

Uhr. Ratſch.Zum Geſellſchaftstag
Mittwoch den 6. Juni ladet ein

Ratſch in Böllberg.

Tivoli- Theater in Halle.
Dienstag den 5. Juni: Die gefähr-

liche Tante, Original Luſtſpiel in
4 Akten und einem Vorſpiel, von Al-
bini.

Todes- Anzeige.
Heute Nachmittag 41/, Uhr ſtarb un-

ſer freundlicher Max in einem Alter von
Tiefbetruübt widmen dieſe

Anzeige allen Freunden und Bekannten
Carl Wohlt und Frau.

Halle, den 3. Juni 1849.

Todes- Anzeige.
Nach Gottes unerforſchlichem Rath
ſchluß entriß uns heute der Tod ſchnell
und unerwartet, nach acht Stunden ſchwe-
ren Krampfen an der Cholera, unſern
theuern Gatten und Vater, den Muſikus
Wilhelm Drechsler. Tiefgebeugt wid-
men dieſe Trauerkunde allen Freunden und
Verwandten

die hinterbliebene Gattin, neun
Kinder, Schwiegerſohn und
Enkel.

Boltze.

Gebauerſche Buchdruckerei.

Halle, den 3. Juni 1849.
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bezirke (88. 5, 6, 7 der Verordnung) abzugränzen, und die Zahl der auf

feſtzuſetzen.

Abtheilungsliſten.

fahren zu beobachten Nach Anleitung des anliegenden Formulars werden

veſteuerten angefangen wird, dann derjenige folgt, welcher nächſt jenem
die höchſten Steuern entrichtet, und ſo fort bis zu denjenigen welche die
geringſte oder gar keine Steuer zu zahlen haben.

lungen dadurch gefunden daß man die Summe der Steuern jedes einzel
nen Urwählers ſo lange zuſammenrechnet, bis das erſte und dann das
weite Drittel der Geſammtſumme aller Steuern erreicht iſt.

wähler, auf welche das erſte Dritttheil fällt, bilden die erſte, diejenigen,
auf welche das zweite Dritttheil fällt die zweite und alle übrigen die

dritte Abtheilung.

ſtimmten Abtheilung zu rechnen iſt, ſo giebt die alphabetiſche Ordnung

und in Urwahzl- Bezirken, welche aus mehreren Gemeinden beſtehen, wird
nur eine Abheilungsliſte angefertigt.

aber eine Gemeinde in mehrere Bezirke getheilt, ſo wird von der Ge-

Beilage zu Nr.

Deurſchland.
Berlin d. 2. Juni. Der heutige „Preuß. Staats An-

zeiger“ enthält folgendes

Reglementjur Verordnung vom 30. Mai d. J. über die Ausführung
der Wahl der Abgeordneten für die zweite Kammer.
g. 1. Die Landräthe, oder, im Falle des S. 6 der Verordnung, die

Gemeinde Verwaltungs Behörden haben unverzüglich die Aufſtellung
der Urwählerliſten zu veranlaſſen. Gleichzeitig ſind von ihnen die Urwahl-

jeden derſelben fallenden Wahlmänner (S9. 4, 6, 7 der Verordnung)
Kein Urwahlbezirt darf mehr als 1500 Seelen umfaſſen.

2. Nach Aufſtellung der Urwählerliſten erfolgt die Aufſtellung der
(9. 16 der Verordnung.)

g. 3. Bei der Aufſtellung der Abtheilungsliſten iſt folgendes Ver

die Urwähler in der Ordnung verzeichnet, daß mit dem Namen des Höchſt

Alsdann wird die Ge
ſammtſumme aller Steuern berechnet und endlich die Granze der Abthei-

Die Ur-

Läßt ſich bei gleichen Steuer oder Schätzungs Be
trägen nicht entſcheiden welcher unter mehreren Wählern zu einer be-

der Familiennamen den Ausſchlag.
g. 4. Jn Gemeinden, welche fur ſich einen Urwahl- Bezirk bilden,

Jm erſteren Falle ſtellt dieſelbe
die Gemeinde Verwaltungsbehörde im letzteren der Landrath auf. Jſt v J

meinde- Verwaltungsbehörde zuvörderſt eine allgemeine Abtheilungsliſte
für die ganze Gemeinde angelegt und dann aus dieſer fur jeden einzelnen
Bezirk ein Auszug gemacht welcher für dieſen Bezirk die Abrheilungsliſte
bildet. Jn der allgemeinen Liſte muß bei jedem Urwähler die Nummer
des Bezirks angegeben ſein.

9. 5. Steuerfreie Urwahler, welche auf Grund des H. 13 der Ver-
ordnung ihr Stimmrecht auszuuben wunſchen, muſſen der Behörde, welche
die Urwählerliſte aufſtellt, innerhalb einer von derſelben feſtzuſetzenden
und bekannt zu machenden Friſt die Grundlagen der für ſie anzuſtellenden
Steuerberechnung an die Hand geben. Steuerfreie Urwahler, welche es
unterlaſſen eine ſolche Angabe rechtzeitig zu machen, werden ohne weitere
Prüfung der dritten Abtheilung zugezählt.

H. 6. Auf der Abtheilungsliſte muß von der Behörde die zur Ent-
ſcheidung über die Reklamationen berufen iſt, alſo entweder von dem
Landrathe oder der Gemeinde Verwaltungs Behörde H. 15, 16 der
Vererdnung) noch vor dem Wahltermin beſcheinigt werden, daß innerhalb
der Reklamationsfriſt (8. 15 der Verordnung) keine Reklamationen erho-

dieſes Reglements wählbaren Perſonen fallen.

ben oder die erhobenen erledigt ſind.
v. 7.

zelnen landwehrpflichtigen Urwähler welcher zur Zeit der Wahl zum
Dienſte einberufen iſt, nach dem Muſter der Anlage ein Auszug gemacht.
Derſelbe muß enthalten den Namen und Wohnort des Urwählers,

den Steuerberrag mit welchem er zum Anſatz gekommen iſt, o) den
Bezirk und die Abtheilung, für welche er zu wählen hat, die Zahl
der von der Abtheilung zu wählenden Wahlmänner. Dieſer Auszug iſt
dem ſtellvertretenden Landwehr Bataillons Commandeur mit dem Erſu-
chen zu überſenden ihn behufs der Ausfüllung der Namen der Wahl
männer durch die landwehrpflichtigen Urwähler, an den Commandeur des
jenigen Bataillons gelangen zu laſſen zu welchem dieſelben einberufen find.
Auf demſelben Wege gelangt der ausgefüllte Auszug zurück, und iſt die Re
quiſition, ſo wie die Erledigung derſelben ſo zu beſchleunigen daß die
ausgefüllten Auszüge noch vor dem Wahltermin in den Händen des Wahl-
Kommiſſiars ſich befinden. Daſſelbe Verfahren findet ſtatt, wenn bei enge
ren Wahlen eine nochmalige Stimmenabgabe der Landwehrmänner erfor-
derlich werden ſollte, und ſind in dieſem Falle auf dem Auszuge die Na
men derjenigen Kandidaten zu vermerken, auf welche die Stimmgebung
fich nur erſtrecken darf. (S. 13. des Reglements.)

S. 8. Die ſämmtlichen Urwähler des Urwahl Bezirks werden zu einer
beſtimmten Stunde des Tages der Wahl zuſammenberufen. Die Wahlver
handlung wird mit Vorleſung der S. 18 bis 25 der Verordnung und der

Aus der Abrheilungsliſte des Urwahlbezirks wird für jeden ein

127 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Dienstag, den 5. Juni 1I84A9.

88. 8 bis 15 dieſes Reglements durch den Wahlvorſteher eröffnet. Als
dann werden die Namen aller ſtimmberechtigten Urwähler aller Abtheilun
gen vorgeleſen. Jeder nicht ſtimmberechtigte Anweſende wird zum Abtreten
veranlaßt und ſo die Verſammlung konſtituirt. Später erſcheinende Ur-
wähler melden ſich bei dem Wahlvorſteher, und können an den noch nicht
geſchloſſenen Abſtimmungen theilnehmen. Abweſende, mit Ausnahme der
zum Dienſt einberufenen Landwehrpflichtigen können in keiner Weiſe durch
Stellvertreter oder ſonſt an der Wahl theilnehmen.

S. 9. Der Wahlvorſteher ernennt den Protokollführer und die Bei
ſitzer (8. 20 der Verordnung). Er beauftragt den Protokollführer mit Ein
tragung der Wahlſtimmen in die Abtheilungsliſte.
S. 10. Die dritte Abtheilung wählt zuerſt die erſte zuletzt. Sobald

die Wahlverhandlung einer Abtheilung abgeſchloſſen iſt, werden die Mit
glieder derſelben zum Abtreten veranlaßt.

v. 11. Der Protrokollführer ruft die Namen der Urwähler in der
Folge, wie ſie in der Abtheilungsliſte verzeichnet find, auf. Jeder Aufge
rufene tritt an den zwiſchen der Verſammlung und dem Wahlvorſteher
aufgeſtellten Tiſch und nennt, unter genauer Bezeichnung, den Namen
des Urwahlers, welchem er ſeine Stimme geben will. Sind mehrere
Wahlmänner zu wählen, ſo nennt er gleich ſo viel Namen, als deren in
der Abtheilung zu wählen find. Dieſe trägt der Protokollführer neben
den Namen des Urwählers, und in Gegenwart deſſelben in die Abthei
lungsliſte ein, oder läßt ſie, wenn derſelbe es wünſcht, von dem Urwähler
ſelbſt eintragen.

S. 12. Die Wahl erfolgt nach abſoluter Mehrheit der Stimmenden.
Ungültig ſind, außer dem Fall des H. 22 der Verordnung ſolche Wahl
ſtimmen welche auf andere als die nach S. 13 der Verordnung oder S. 13

Ueber die Gültigkeit einzel-
ner Wahlſtimmen entſcheidet der Wahlvorſtand.

S. 13. So weit ſich bei der erſten oder einer folgenden Abſtimmung
abſolute Stimmenmehrheit nicht ergiebt, kommen diejenigen welche die mei
ſten Stimmen haben, in doppelter Anzahl der noch zu wählenden Wahl
manner auf die engere Wahl. Wenn jbei einer Abſtimmung die abſolute
Stimmenmehrheit auf mehrere, als die noch zu wählenden Wahlmänner
gefallen iſt ſo ſind diejenigen derſelben gewählt welche die höchſte Stim
menzahl haben. Bei Stimmengleichheit entſcheidet das Loos, welches durch
die Hand des Vorſtehers gezogen wird.

S. 14. Sowohl ber der erſten wie bei der engeren Wahl, iſt die Ab
gabe der Stimmen ſeitens der zum Dienſt einberufenen Landwehrmänner
vehufs Abſchließung der Wahlhandlung nur dann abzuwarten oder einzu
holen wenn die fehlenden Stimmen noch einen entſcheidenden Einfluß auf
den Ausfall der Wahl haben können. Jn dieſem Falle iſt die Wahl erſt
dann on chliehen wenn die Stimmen der Landwehrmänner eingegan-
gen find.

S. 15. Die gewählten Wahlmänner müſſen ſich, wenn fie im Urwahl
termine anweſend ſind ſofort, ſonſt binnen drei Tagen, nachdem ihnen die
Wahl anzezeigt iſt erklären ob fie dieſelbe annehmen und, wenn ſie in
mehreren Abtheilungen gewählt find für welche derſelben ſie annehmen
wollen. Annahme unter Proteſt oder Vorbehalt, ſo wie das Ausbleiben
der Erklärung binnen drei Tagen, gilt als Ablehnung. Jede Ablehnung
hat für die Abtheilung eine neue Wahl zur Folge.

v. 16. Ueber die Wahlhandlung iſt ein Protokoll nach dem anliegenden
Formular aufzunehmen.

S. 17. Die Regierungen haben ſofort die Wahlbezirke für die Wahl
der Abgeordneten und die Wahl Kommiſſare zu beſtimmen und davon, daß
dies geſchehen die Wahl Vorſteher zu benachrichtigen.

S. 18. Die Wahl-WVorſteher reichen die Urwahl-Protokolle dem Wahl-
Kommiſſar ein. Der Wahl Kommiſſar ſtellt aus den eingereichten Urwahl
Protokollen ein Verzeichniß der Wahlmänner ſeines Wahlbezirks auf und
ladet dieſelben ſchriftlich zur Wahl der Abgeordneten ein.

S. 19. Die Wahl Verhandlung wird mit Vorleſung der 26 bis
31 der Verordnung ſo wie der g8. 20 bis 23 dieſes Reglements eröffnet.
Jm Uebrigen kommen die Beſtimmungen des F. 8 zur Anwendung ſo weit
ſie nicht nachſtehend modificirt ſind.

J. 20. Jeder Abgeordnete wird in einer beſonderen Wahlhandlung ge
wählt, und zwar in der Art, daß der aufgerufene Wahlmann den Namen
desjenigen nennt, dem er ſeine Stimme giebt. Den vom Wahlmann ge
nanaten Namen trägt der Protokollführer neben den Namen des Wahlman-
nes in die Wahlmännerliſte ein wenn der Wahlmann nicht verlangt, den
Namen ſelbſt einzutragen

21. Hat ſich auf keinen Kandidaten die abſolute Stimmenmehrheit
vereinigt, ſo wird zu einer weiteren Abſtimmung geſchritten. Dabei kann
keinem Kandidaten die Stimme gegeben werden, welcher bei der erſten Ab
ſtimmung keine oder nur eine Stimme gehabt hat. Die zweite Abſtimmung
wird unter den übrigen Kandidaten in derſelben Weiſe wie die erſte vor
genommen. Jede Wahlſtimme, welche auf einen anderen als die in der

Wenn auch die zweiteWahl gebliebenen Kandidaten fällt, iſt ungültig.
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Abſtimmung keine abſolute Mehrheit ergiebt, ſo fällt in jeder der folgenden
Abſtimmungen derjenige, welcher die wenigſten Stimmen hatte aus der
Wahl, bis die abſolute Mehrheit fich auf einen Kandidaten vereinigt hat.
Stehen ſich mehrere in der geringſten Stimmenzahl gleich, ſo entſcheidet
das Loos welcher aus der Wahl fällt. Wenn die Abſtimmung nur zwi-
ſchen zwei Kandidaten noch ſtattfindet, und jeder derſelben die Hälfte der
gültigen Stimmen auf ſich vereinigt hat, entſcheidet ebenfalls das Loos.
In beiden Fällen iſt das Loos durch die Hand des Wahl Kommiſſars zu
iehenneh 22. Ueber die Gültigkeit einzelner Wahlſtimmen entſcheidet der

Wahlvorſtand.
G. 23. Die Gewählten find von der auf ſie gefallenen Wahl durch

den Wahl Kommiſſar in Kenntniß zu ſetzen und zur Erklärung über die
Annahme derſelben ſo wie zum Nachweiſe, daß fie nach H. 29 der Ver-
ordnung wählbar ſfind, aufzufordern. Annahme unter Proteſt oder Vor
behalr, ſo wie das Ausbleiben der Erklärung binnen 8 Tagen von der
Zuſtellung der Benachrichtigung, gilt als Ablehnung. Jn Fällen der Ab
lehnung oder Nicht Wahlbarkeit hat die Regierung ſofort eine neue Wahl
zu veranlaſſen.

H. 24. Sämmtliche Verhandlungen ſowohl über die Wahl der Wahl
männer, als die Wahl der Abgeordneten werden von dem Wahl Kom
miſſar der Regierung gehörig geheftet eingereicht, welche dieſelben dem
Miniſter des Jnnern zur weiteren Mittheilung an zw eite Kammer
vorzulegen hat.

Berlin den 31. Mai 1849.
Königliches Staats Miniſterium.

Graf von Brandenburg. von Ladenberg.
von Strotha. von der Heydt. vonManteuffel.

Simons.
Berlin, d. 4. Mai. Se. Majeſtät der König haben ge-

ruht: Dem Steuer-Einnehmer Döring zu Graäfenhainchen den
Rothen Adler- Orden vierter Klaſſe, ſo wie dem Kanonier
Schneider II. der 6. Artilleriebrigade die Rettungs-Medaille
am Bande zu verleihen.

Se. Konigl. Hoheit der Erbgroßherzog von Sach-
ſen Weimar iſt von Weimar hier angekommen.

Der Preußiſche Staats-Anzeiger enthält folgende Berich-
tigung:

Beim Abdruck des Entwurfs der deutſchen Reichs Verfaſſung (ſiehe
Nr. 124 d. Cour.) haben fich einige Fehler eingeſchlichen, welche hierdurch,
wie folgt, berichtigt werden

Der H. 67 ſoll heißen: Das Fürſten-Kollegium beſteht aus 6 Stim-
men und zwar: 1) Preußen. 2) Baiern. 3) Sachſen, Sachſen Wei-
mar Sachſen-Koburg-Gotha, Sachſen Meiningen Hildburghauſen, Sach-
ſenAltenburg, Anhalt-Deſſau, Anhalt-Bernburg, AnhaltCöthen, Schwarz-
burg-Sondershauſen Schwarzburg-Rudolſtadt, Reuß älterer Linie Reuß
jüngerer Linie. 4) Hannover, Braunſchweig, Holſtein, Mecklenburg
Strelitz, Oldenburg, Lübeck, Bremen, Hamburg. 5) Wurttemberg, Ba-
den Hohenzollern- Hechingen Hohenzollern-Sigmaringen, Lichtenſtein.
6) Kurheſſen, Großherzogthum Heſſen Luxemburg und Limburg, Naſſau,
Waldeck, Schaumburg-Lippe, Lippe, Heſſen-Homburg und Frankfurt a. M.
Die Staaten welche einen gemeinſchaftlichen Bevollmächtigten zum Für-
ſten Kollegium beſtellen, haben ſich uber deſſen Wahl zu verſtändigen
fur den Fall der Nichtverſtändigung wird ein Reichsgeſetz die Mitwirkung
der Betheiligten beſtimmen. Jm 8. 101 zu 5 muß es anſtatt auf jedem
Reichstage“ heißen „auf dem Reichstage.

Bei den jetzt ſchwebenden Friedensunterhandlungen zwiſchen
Preußen und Dänemark iſt es beachtungswerth, daß Pal-
merſtons letzter Vorſchlag: Schleswig ſei von Flensburg bis

uſum von den Danen zu beſetzen, von unſerem anderweitig
jetzt doch ſo dynaſtiſch auftretenden Kabinette, als der Ehre der
Nation und der gerechten Jntereſſen der klientirten Herzogthü-
mer zuwider, entſchieden zurückgewieſen wurde, ſo daß in Folge
jener Propoſition des in dieſer Politik ſehr ſchwankenden engli-
ſchen Miniſters und mit Beiſeiteſetzung des Vermittlers der
Schauplatz der Unterhandlungen von London nach Berlin ver-
legt wurde. Preußen will keinen Theil der Herzogthümer von
den Dänen wieder beſetzen laſſen, oder Schleswigs Unterwer
fung gütheißen, ſo lange die conſtitutionellen Rechte der Herzog-
thümer nicht anerkannt und Garantieen gegeben ſind, daß we-
der eine Jncorporation des Ganzen, noch eine perſönliche Rache
gegen Einzelne ſtattfinden kann. Dieſe ehrenhafte und gerechte

vonCgez.)e Rabe.

auswärtige Politik unſeres Miniſteriums iſt anerkennungswerth.

Uebrigens finden die dieſſeitigen Unterhaändler, welchen auch der
dieſſeitige hannover'ſche Geſandte von Schleinitz hinzugeſellt iſt,
an dem däniſchen Bevollmächtigten, dem Kammerherrn von
Reedtz, ihren Mann. Reedtz, deſſen Wort zur Zeit ſelbſt ein
Metternich und Guizot reſpectirten, hat bereits im Jahre 1846
die daniſchen Jntereſſen wohl zu wahren gewußt. Jndeſſen

zweifeln wir doch nicht, daß in Balde irgend eine Vermittelung
zu Stande kommen wird, nachdem ſich in Kopenhagen unter
der Bourgeoiſie ein bedeutender Meinungsumſchlag herausge
ſtellt. Dieſe Buürgerklaſſe, anfangs die Hauptanregerin des
Kriegs, iſt jetzt entſchieden gegen denſelben. Wie die Sachen
jetzt ſtehen fügen wir hinzu halten wir wohl den neuen
Waffenſtillſtand fur wahrſcheinlich und nahe bevorſtehend, min-
der aber einen baldigen definitiven Friedensſchluß, welcher, al
lem Anſcheine nach, ohne einen deus ex machina noch länger
wird auf ſich warten laſſen, trotzdem, daß man in hieſigen poli
tiſchen Kreiſen ſchon in den nächſten Tagen den Frieden ſelbſt
erwarten zu dürfen glaubte. (O.P.-A.-3.)
Braunſchweig ſoll die Erklärung abgegeben haben, daß
ſeine Truppen in Schleswig ferner nicht mehr unter dem Ober-
befehl des Reichsverweſers, ſondern unter dem des Königs von

Preußen ſtehen. (Voſſ. Ztg.)Salzburg, d. 28. Mai. Uebereinſtimmende Berichte
aus Tyrol ſprechen von der Zuſammenziehung eines öſterreichi-
ſchen Obſervationsheeres von 8-— 10,000 Mann in Vorarlberg.

Dieſe Truppen können derzeit nur aus Jtalien geſendet werden,
da die Pacification des lombardiſch- venetianiſchen Königreiches,
der Romagna und der Secundogeniturſtaaten des öſterreichiſchen
Hauſes nahezu vollendet iſt. Bei dem zweideutigen Verhalten
Oubdinot's, welcher durch die neueſten Vorgange in Paris plotz-
lich zu einer ganz neuen, nichts weniger als freundlichen Poli-
tik gedrangt werden könnte, ſo wie durch das gewohnte Hin
halten Sardiniens und deſſen Unterhandlungen mit Frankteich
ſcheint vor der Hand ein bedächtiges Vorgehen in Ober und
Mittelitalien geboten zu ſein, welches ſich auf die Erhaltung
und Konſolidirung des bereits Errungenen beſchränken und die
Dispoſition über einige Truppen Körper ermoglichen durfte.
Die Beſtimmung jenes kaiſerlichen Obſervations- Corps an
Baierns Grenze ware ſonach leicht zu erkennen es mochte den
dreifachen Zweck haben den Einfluß Oeſterreichs in Deutſch-
land aufrecht zu erhalten, zur Bekämpfung der republikaniſchen
Bewegung am Rhein mitzuwirken und für den Fall eines
Bruches mit Frankreich den Operationen in Jtalien durch eine
vereinigte deutſche Armee im Weſten Deutſchlands Nachdruck zu
verleihen.

e e e e e e.Bei der heute fortgeſetzten Ziehung der 4ten Klaſſe 99ſter Königl.
Klaſſen Lotterie fielen 2 Gewinne zu 5000 Thlr. auf Nr. 11,025 und
14,291 nach Breslau bei Schreiber und nach Düſſeldorf bei Spatz 5 Ge
winne zu 2000 Thlr. fielen auf Nr. 46,010. 58,662. 59,456. 63,602 und
67,237 in Berlin bei Seeger, nach Breslau bei Schreiber, Cöln bei
Reimbold Stettin bei Rolin und auf ein nicht abgeſetztes Loos 40 Ge-
winne zu 1000 Thlr. auf Nr. 1903. 6703. 9352. 9594. 10,756. 15,926.
17,900. 21,103. 22,054. 23,152. 27,825. 28,277. 30,865. 33,648. 37,682.
39,106. 39,699. 40,902. 41,967. 42,808. 43,522. 43,526. 45,459. 46,401.
49,351. 51,516. 51,632. 60,607. 61,226. 62,380. 66,511. 71,755. 76,007.
78,905. 79,483. 79,622. 79,642. 83,560. 84,353 und 84,573 in Berlin
2mal bei Alevin, bei Jsrael und 3mal bei Seeger, nach Bleicherode bei
Frühberg, Breslau bei Froböß und bei Schreiber, Brieg bei Böhm, Co
blenz 2mal bei Gevenich, Cöln bei Krauß, 2mal bei Reimbold und bei
Weidtmann, Danzig bei Rotzoll, Elbing 2mal bei Silber Halle bei
Lehmann Landsberg 2mal bei Borchardt, Liegnitz bei Schwarz, Mag
deburg bei Roch, Naumburg bei Vogel, Oſtrowo bei Wehlau, Pofen
Z3mal bei Bielefeld, Schönebeck bei Flittner, Stettin bei Rolin, ral
ſund bei Clauſſen, Zeitz bei Zürn und auf 7 nicht abgeſetzte Looſe 38 Ge
winne zu 5600 Thlr. auf Nr. 8354. 8634. 10,089. 10,236. 10,854. 13,314.
13,752. 14,330. 19,217. 19,930. 21,007. 21,073. 24,537. 25,819. 26,666.
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28,274. 28,757. 29,123. 33,103. 36,508. 39,885. 43,315. 43,991. 48,810. ſetzte Looſe 55 Gewinne zu 200 Thlr. auf Nr. 1477. 2589. 3044
54,397. 54,546. 57,389. 61,123. 65,751. 67,709. 72,899. 74,972. 76,361. 4499. 4537. 7947. 8104. 8216. 10,757. 12,199. 16,999. 17,463. 18,008.
76,861. 78,052. 79,470. 80,458 und 81,432 in Berlin bei Borchardt, 4mal 20,200. 21,118. 23,125. 23,466. 24,248. 26,810. 28,681. 29,996. 31,142.
bei Burg, bei Grack, bei Klage und 3mal bei Seeger, nach Breslau 34,127. 36,328. 42,851. 44,151. 45,038. 49,000. 49,242. 49,431. 51,054.
3mal bei Schreiber, Cöln 3mal bei Reimbold, Elberfeld bei Heymer, Glatz 56,892. 58,006. 58,234. 58,692. 60,827. 66,057. 66,122. 66,689. 67,388.
bei Braun, Halle bei Lehmann Iſerlohn bei Hellmann, Königsberg 67,799. 69,203. 69,693. 70,455. 70,566. 75,480. 76,3265. 76,782. 77,590.
in Pr. 2mal bei Heygſter, Liegnitz bei Schwarz, Minden bei Stern 79,376. 79,966. 80,518. 81,613. 84,177 und 84,527.
Mühlhauſen bei Blachſtein, Sagan bei Wieſenthal, Stettin 2mal bei Ro Berlin, den 2. Juni 1849.
lin und bei Wilsnach, Wittenberg bei Haberland und auf 8 nicht abge- Königliche General-Lotterie-Direktion.

S

Bekanntmachungen. Mantillen und Visites,
Obſtverpachtung in Mücheln. in den allerneueſten Façons, habe ich eine große prachtvolle Auswahl ſowohl in ſchwar-

Sonntag zem Taffet als auch ſchwarzem und bunten Atlas erhalten. Stoffe, Garnirung und
den 10. Juni e. Nachmittags 5 Uhr Facons laſſen bei ſehr billigen Preiſen nichts zu wünſchen ubrig. Schwarze Taffet

ſollen die hieſigen bedeutenden Obſtnutzun Mantillen von 41 A an bei Wittwe H. Ernsthal,
gen aller Sorten in ſechs verſchiedenen gro- Kleinſchmieden und große Steinſtraßen-Ecke.
ßen Parzellen öffentlich meiſtbietend, unter
den im Termine bekannt zu machenden Steppdecken in großer Auswahl, wie ſchon längſt anerkannt, mit ſauübrer Arbeit
Bedingungen, im hieſigen Schützenhauſe und ſehr billigen Preiſen verbunden, die Decke von 1 A 20 an; Stepprocke
verpachtet werden. und Matratzen, Sommerrocke werden ganzlich ſpottbillig ausverkauft Schlafroöcke von
Mücheln, den 30. Mai 1849. 1 3 25 an, bei Wittwe H. Ernsthal.Der Magiſtrat. Schwarze Futter -Orleans, die Elle von 6 3 H. an, Futterkattune in allen
Der Miſſions- Verein fur Alsleben Farben, die Elle 1 6 bei Wittwe H. Ernsthal.

und Umgegend feiert ſein diesjahriges er Dſtes Miſſionsfeſt Mittwoch den 13. Juni ewölbe- Verpachtung. ſt- Verpachtung.in der Kirche zu Dorf Alsleben bei S e r ch u Die zum Rittergute Adendorf bei
Alsleben a./S. Der Gottesdienſt beginnt henuttter Kaufladen in vorzüglicher Lage Gerbſtedt gehörigen Obſtnutzungen ſollen
Nachmittags um 2 Uhr. und zu jedem Geſchäft geeignet, mit dazu Dienstag den 12. Juni d. J.
r r gehöriger Wohnung, Keller, Niederlage c. Vormittags 10 UhrFohlen Auction. ſofort zu vermiethen. Fur ein Material meiſtbietend unter den im Termine bekannt

Auf der Domaine Gröbzig ſollen den geſchäft können die erforderlichen Utenſilien u machenden Bedingungen daſelbſt ver
12. Juni früh 11 Uhr 8 Stück 37 jäh mit überlaſſen werden. Ueber die Bedin Pachtet werden.
rige und 7 Stück 2/ jährige Fohlen meiſt gungen wird Herr Kaufmann Kriegner Die Hälfte des Pachtgeldes iſt ſofort

eeuruhhoguooemo]egegeeaeooonea r”ò t oDn1 tn

bietend verkauft werden. daſelbſt gefälligſt Auskunft ertheilen. e n e Zuſchlag im Termine baar
zu erlegen.

Das Meubles Magazin der AuetionsVerlegung.
hieſigen vereinigten Tiſ lermei Die zum Dienstag den 5. d. M. bei Friſcher Kalk
ſter am Markt, ohnweit der Klausſtraße, Herrn Salzmann in Trotha anbe- Mittwoch u. Donnerstag, den 6. u. 7.
im Kaufmann Riſel'ſchen Hauſe belegen, raumte Auction iſt hiermit aufgehoben und Juni, in der Giebichenſteiner Amtsziegelei.
aufs Reichhaltigſte ausgeſtattet, empfiehlt ſoll Sonntag den 10. d. M. Nach
ſich dem Wohlwollen eines hochgeehrten mitt. 2 Uhr abgehalten werden. Ganz neue gefirnißte und ungefirnißte
hieſigen und auswärtigen Publikums an J. H. Brandt, Wandmufſter und Kanten empfiehlt
gelegentlichſt. Auct.-Commiſſ. u. Taxator. Fr. Schlüter, gr. Steinſtraße.

—eeecteeteccene m keE eMein Lager flaschenreiſer französischer Rothweine, a Bout.
10, 12 und 15 Sgr., erlaube ich mir hiermit bestens zu
einptfehlen. HMarygo Soharte.
Bei den jetzigen Krankheiten empfehle mein Lager von

achten, ganz reinen franzöſiſchen Rothweinen, eben ſo al
ten Rheinwein und Franzweine in vorzuglicher Qualitat.

I

große Ulrichsſtraße Nr. 13.



Die diesjährige Obſtnutzung auf den
hieſigen Kommune Anlagen ſoll

den 13. Juni e. Nachmittags
Ein Uhr

auf hieſigem Rathhauſe unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
an den Meiſtbietenden öffentlich verkauft
werden, wozu Kaufluſtige hierdurch ein-
geladen werden.

Lauchſtadt, den 2. Juni 1849.
Der Magiſtrat.

Grimm.

Mineralwasser alle Arten ver-kauft F. A. Hering.
DresdnerLustſfeuerwerlkK,

bengalische Flammenm, alle
Farben, empfiehlt F. A. Hering.

FIliegenwasser
aus unschädlichen Ingredienzen à Flasche

21 Sgr. bei F. A. Hering.
BRBade- u. Waschschwäm-

mee verkauft F. A. Hering.
Von großen ſchönen ſauern Gurken hat

noch einige Oxhoft abzulaſſen

Ernſt Fließbach.

Beſte Glanzwichſe in Schachteln ver
kauft mit bedeutendem Rabatt an Wieder
verkäufer Ernſt Fließbach.

Eine ſtille Familie ſucht zum 1. Octo-
ber d. J. eine Wohnung, wo moglich nicht
zu entfernt vom Waiſenhauſe, von etwa
3 4 heizbaren Stuben nebſt einigen Kam
mern, Küche, Keller und Beſuch eines
Garten s. Wer eine ſolche zu vermie-
then geneigt iſt, beliebe ſeine Adreſſe in

Zweite Auflage.
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Die diesjährige Obſtnutzung des Rit-

terguts Gnoelbzig ſoll
Sonnabend den 9. Juni Vormittags

11 Uhr
daſelbſt meiſtbietend verpachtet werden.

Ein altes Material- Geſchäft in beſter
Lage der Stadt Halle iſt zu verpachten
und kann zu jeder Zeit übergeben werden.

Guſtav Winkelmann,
Strohhof Nr. 2053.

Allen verehrten Kunden meines ſeligen
Mannes, des Klempnermeiſters Hedler,
zeige ich hierdurch an, daß ich das Ge
ſchäft deſſelben nach wie vor mit meinem
Schwiegerſohne, Klempnermeiſter Weiſe,
fortiſetze mit der Bitte, das dem Erſteren
bisher geſchenkte Vertrauen auch mir zu
exhalten.

Halle, den 4. Juni 1849.
Die Wittwe Hedler.

Fur Gewerbtreibende.
So eben iſt bei uns erſchienen und in

der Schwetſchke' ſchen Sort.-Buch-
handlung (Pfeffer) in Halle, ſo-
wie in allen übrigen Buchhandlungen zu
haben

Techniſches
Hand- und Hülfsbuch

für Gewerbtreibende.
Von Dr. Jul. Schadeberg.

Mit in den Text eingedruckten Holzſchnitten.
gr. 8. geh. Preis 1 Thlr.

Dieſes Buch hat in Foörſters Bau Zei
tung und anderen techniſchen Zeitſchriften
die gunſtigſten Beurtheilungen erfahren
und iſt allen Gewerbtreibenden als ein
höchſt brauchbares Werk zu empfehlen.

Halle, Mai 1849.
der Keferſt ein ſchen Papierhandlung ab C. A. Schwetſchke und Sohn
zugeben. Verlagsbuchhandlung.

m

Gebauerſche Buchdruckerei.

Montag den 11. Juni Vormittags 10
Uhr ſoll das zur Herzoglichen Domaine
Radegaſt und Vorwerk Wohlau geho-
rige Obſt meiſtbietend, unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen,

verpachtet werden. Braune.

Den zweiten Transport ſehr delikate
neue Madjes- Heringe erhielt
und empfiehlt billigſt

G. Goldſchmidt.

Repertorien
für die Herren Polizei Anwälte verkauft
buchweis billig die Steindruckerei von A.
Rietz in Naumburg.
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FamilienNachrichten.

Todes- Anzeige.
Nach Gottes unerforſchlichem Rathſchluß

endete ſanft am 2. Juni früh 8 Uhr, nach
langen Leiden und Gott ergeben, unſer
innigſt geliebter alteſter Sohn und Bru-
der, der Gutsbeſitzer Carl Wenden-
burg zu Löbnitz, ſein raſtlos thätiges
Leben im noch nicht vollendeten 31. Le
bensjahre. Groß und tief iſt unſer
Schmerz. Un ſtilles Beileid bittend
widmen dieſe Trauernachricht auf dieſem
Wege ſeinen vielen Freunden und Be-
kannten

die trauernden Hinterbliebenen.
Zabitz, den 4. Juni 1849.

eeeeeeeeeeee wo eeccnnnSa

Todes- Anzeige.
Unſre liebe kleine Margarethe ward

uns heute durch den Tod entriſſen. Allen
Freunden und Bekannten dieſe herbe
Trauerkunde.

Halle, d. 3. Juni 1849.
Dr. Kayſer u. Frau.
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